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Finanzplatz Schweiz
Die Diskussion über den Finanzplatz Schweiz
bricht nicht ab, ist allgegenwärtig und vielfältig,

auch beeinflusst von diversen (negativen)
Vorkommnissen.

Beeinflusst wird der Finanzplatz durch die

- Beschränkung des Marktzugangs
- Regulierung in der Schweiz

- Internationale Regulierung
- Politik bezüglich Doppelbesteuerungsabkommen

- Bilaterale Abkommen
- Europäische Union
- USA

Die Schweiz befindet sich in einer guten
makroökonomischen Ausgangslage (tiefe
Inflationserwartungen) aufgrund der Aufwertung
des Frankens gegenüber dem Euro.

liger Informationsaustausch oder automatischer

Austausch.

«Fishing Expeditions» sollen vermieden we-
den, klare und präzise Kriterien sind zu
definieren sowie eine aktive Beteiligung an der
Kontrolle der Entwicklung.

Bezüglich der USA startet der Internal
Revenue Service (IRS) und das Department of
Justice (DoJ) neue Ermittlungen gegen die
Schweiz bzw. etwa zehn Banken. Es gilt
eine Lösung auf der Basis des bestehenden
Rechts zu finden. Für den gesamten
Bankensektor wird eine dauerhafte Lösung
angestrebt.

In der Schweiz befasst sich das Parlament mit
zahlreichen zu behandelnden Stcucrgeschäf-
ten; man kann sagen, dass steuerpolitische

Ein massiver Einbruch erfolgt 2009 infolge
unterdurchschnittlicher Entwicklung der
weltweiten Börsenperformance von Finanzwerten.
Während für fast alle Staaten steigende Renditen

resultieren, sinken sie für die Schweiz (10
jährige Rendite für Staatsanleihen).

Am G20-Gipfel 2011 in Cannes wird eine

neue grau/schwarze Liste veröffentlicht; die
Schweiz findet sich unter Auflagen auf der

grauen Liste. Grundlage bildet der Peer
Review Prozess des Global Forum/OECD.
Der Kritik an der Schweiz durch Nicolas Sar-

kozy folgt eine heftige Reaktion der Schweiz;
demgegenüber anerkennt die OECD die
Fortschritte der Schweiz. Aber der Druck auf die
Schweiz bleibt.

Bezüglich OECD werden die Aktivitäten
fortgesetzt, z.B. die Ausweitung des

Informationsaustausches auf Anfrage und die

Anpassung des Kommentars zum
Musterabkommen der OECD. Beim multilateralen
Steuerabkommen sind die Optionen freiwil-

Themen permanent in den Eidgenössischen
Räten präsent sind. 1. Priorität geniesst die

Verabschiedung konkreter Geschäfte, 2.

Priorität der Erhalt des politischen Zusammenhalts.

In den Medien besteht ein permanentes Interesse

am Bankensektor.

Bei der Beurteilung der Chancen ist folgendes
zu berücksichtigen:
- Strategieentwicklung Finanzplatz
- Regularisierung der Vergangenheit
- Verbesserter Marktzugang

Dazu sind notwendig:
- Schutz der Privatsphäre
- Rechtssicherheit dank Steuerkonformität
- Wachstum - Boston Consulting Group-Stu-

die

- Finanzkrise bewältigen
- Internationale Kooperation in Steuerfragen

notwendig

Fortsetzung auf Seite 3 unten
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